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Öffentliche Verhandlungen Dezember 2025
	Datum
	Zeit
	Proz. Nr.
	Gegenstand

	02.+04.+ 05.12.2025
	09:00
	515-2022-40
	gewerbsmässiger Betrug, schwere Geldwäscherei, mehrfache Urkundenfälschung etc.

Dem Beschuldigten wird gewerbsmässiger Betrug vorgeworfen, indem er in der Zeit von Januar 2011 bis Dezember 2020 ihm gewährte Darlehen zweckentfremdet habe. Der Beschuldigte sei bei sämtlichen Handlungen beruflich als Finanz- und Unternehmensberater tätig gewesen und habe die im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit erhaltenen Gelder aus den Darlehens- und den Vermögensverwaltungsverträgen für seinen eigenen Lebensunterhalt und zur Bezahlung anderer finanzieller Verbindlichkeiten genutzt. Der Deliktsbetrag würde sich auf CHF 2'766'500‬ und EUR 450'000.00 belaufen.

Ausserdem wird dem Beschuldigten vorgeworfen, in der Zeit von Januar 2011 bis Dezember 2020 in Chur Handlungen vorgenommen zu haben, die geeignet gewesen seien, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung des Tatobjekts zu vereiteln. Des Weiteren wird dem Beschuldigten mehrfache Urkundenfälschung, mehrfache Unterlassung der Buchführung, Betrügerischer Konkurs und Pfändungsbetrug sowie Zweckentfremdung von Arbeitnehmerbeiträgen vorgeworfen. 


	02.12.25
	09:00
	535-2025-447
	Drohung gem. Art. 180 Abs. 1 StGB etc. (Einsprache gegen Strafbefehl)

Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, am 22. September 2023, um ca. 16:30 Uhr, seinen Personenwagen am Theaterweg in Chur parkiert zu haben, ohne den dafür notwendigen Parkvorgang gestartet zu haben, woraufhin ihm von einem Polizeiassistenten der Stadtpolizei Chur eine Ordnungsbusse ausgestellt wurde. Darüber sei der Beschuldigte derart aufgebracht gewesen, dass er mit aggressiver und drohender Haltung auf den Polizeiassistenten zugegangen sei, die eben ausgestellte Parkbusse zerrissen und auf den Boden geworfen und dem Polizeiassistenten gesagt habe, dass sich ihre Wege anders trennen würden, wenn seine Tochter nicht anwesend wäre. Mit seinem Verhalten habe der Beschuldigte den Polizeiassistenten in Angst und Schrecken versetzt, ohne jedoch diesen an seiner Amtshandlung zu hindern. 

Weiter wird dem Beschuldigten vorgeworfen, am 16. und 17. Oktober 2023 als verantwortlicher Bauführer der A. ___ AG auf einer Baustelle in Landquart sechs nordmazedonische Hilfsarbeiter beschäftigt zu haben, obwohl diese zum Tatzeitpunkt in der Schweiz nicht zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt gewesen waren, was der Beschuldigte gewusst oder zumindest in Kauf genommen habe. 

Dem Beschuldigten werden schliesslich diverse Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz vorgeworfen.
 

	03.12.25
	09:00
	535-2025-282/283
	Diebstahl gem. Art. 139 Ziff. 1 StGB, Hausfriedensbruch gem. Art. 186 StGB, Sachbeschädigung gem. Art. 144 Abs. 1 StGB etc.

Den Beschuldigten wird vorgeworfen, am 28. Februar 2025, zwischen 16:00 Uhr und 17:38 Uhr, eine kurze Serie von Einbruchdiebstählen in einem eng umgrenzten Gebiet in Malix und Vaz/Obervaz begangen zu haben. Sie hätten dabei jeweils in der Absicht gehandelt, sich einen ihnen nicht gebührenden Vermögensvorteil zu verschaffen und hätten die entsprechenden Liegenschaften einzig betreten, um darin die Diebstähle zu begehen, d.h. gegen den Willen der jeweiligen Hausrechtsinhaber, und somit unrechtmässig. Die Beschuldigten hätten schliesslich den dabei entstandenen und nachstehend einzeln aufgezeigten Sachschaden mit ihrem Verhalten jeweils mindestens in Kauf genommen. Im Einzelnen handle es sich um folgende Delikte:

Am 28. Februar 2025, zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr, hätten die Beschuldigten an der A.___ in Vaz/Obervaz, mittels unbekanntem Werkzeug die Terrassentüre des Wohnhauses aufgebrochen und das Objekt betreten. Dort hätten sie sämtliche Zimmer und Schränke nach Wertgegenständen durchsucht. Schliesslich hätten sie die Liegenschaft über den Einstiegsort mitsamt diversem Deliktsgut im Gesamtwert von CHF 640.00 verlassen. Durch das Vorgehen der Beschuldigten sei ein Sachschaden von insgesamt CHF 1'040.00 entstanden.

Am 28. Februar 2025, zwischen 16:12 Uhr und 16:35 Uhr, hätten die Beschuldigten an der B.___ in Vaz/Obervaz, mittels unbekanntem Werkzeug die Haupteingangstüre des Ferienhauses aufgebrochen und das Objekt betreten. Dort hätten sie sämtliche Zimmer und Schränke nach Wertgegenständen durchsucht. Schliesslich hätten sie die Liegenschaft über den Einstiegsort mitsamt diversem Deliktsgut im Gesamtwert von CHF 1'410.00 verlassen. Durch das Vorgehen der Beschuldigten sei ein Sachschaden von insgesamt CHF 1'000.00 entstanden.

Am 28. Februar 2025, zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr, hätten die Beschuldigten an der C.___, in Vaz/Obervaz, mittels Pflasterstein den bei der Eingangstüre angebrachten Schlüsselkasten aufgebrochen, daraus den Hausschlüssel behändigt, die Eingangstür geöffnet und das Objekt betreten. Dort hätten sie mehrere Räume/Zimmer und Schränke nach Wertgegenständen durchsucht. Schliesslich hätten sie die Liegenschaft über den Einstiegsort mitsamt diversem Deliktsgut im Gesamtwert von CHF 3'302.00 verlassen. Durch das Vorgehen der Beschuldigten sei ein Sachschaden von insgesamt CHF 50.00 entstanden.

Am 28. Februar 2025, zwischen 17:13 Uhr und 17:38 Uhr, hätten die Beschuldigten am D.___, in Malix, mittels unbekanntem Werkzeug die Terrassentür des Einfamilienhauses aufgebrochen und das Objekt betreten. Dort hätten sie mehrere Räumlichkeiten durchsucht und diverse Waren im Gesamtwert von CHF 7'046.15 entwendet. Während dem Einbruch hätten sie zudem die angebrachten Überwachungskameras an der Aussenhülle des Gebäudes und das Fahrzeug (BMW) beschädigt nachdem sie das Garagentor geöffnet und die Garage durchsucht hätten. Durch das Vorgehen der Beschuldigten sei ein Sachschaden von insgesamt CHF 10'000.00 entstanden.


	09.12.25
	09:00
	115-2025-2
	Anfechtung Beschluss Stockwerkeigentümergemeinschaft

Die Klägerin fordert die Aufhebung eines anlässlich einer Stockwerkeigentümerversammlung gefassten Beschlusses. Zur Begründung bringt sie im Wesentlichen vor, dass seitens einer Stockwerkeigentümerin ohne Zustimmung Umbauten an gemeinschaftlichen Gebäudeteilen vorgenommen worden seien.


	09.12.25
	09:00
	135-2025-406
	Forderung aus Kaufvertrag

Der Kläger fordert CHF 1'800.00 aus Sachgewährleistung (Forderung aus Kaufvertrag). Kaufgegenstand war ein Mofa. Der Beklagte verlangt die kostenpflichtige Abweisung der Klage.


	11.12.25
	09:00
	535-2025-343
	Mehrfacher Diebstahl gemäss Art. 139 Ziff. 1 StGB sowie Hausfriedensbruch gemäss Art. 186 StGB etc.

Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, am 11.01.2025 in Diebstahlsabsicht den unverschlossenen Eingangsbereich einer Parterre-Wohnung unrechtmässig betreten und dabei Bargeld sowie Kredit- und Debitkarten aus einem Portemonnaie entnommen zu haben. Ausserdem soll er weitere Gegenstände wie Kleidung, einen Rucksack und Kletterausrüstung mitgenommen haben, bevor er die Wohnung fluchtartig verliess. Dabei soll er in der Absicht gehandelt haben, sich mit diesem Diebesgut im Wert von insgesamt rund 2’100 CHF einen nicht gebührenden Vermögensvorteil zu verschaffen.

Am 17. Januar 2025 soll der Beschuldigte gegen 02:05 Uhr in Diebstahlsabsicht die unverschlossene Wohnung einer weiteren Privatperson betreten haben. Dabei soll er einen Laptop im Wert von 300 CHF sowie ein Portemonnaie mit 300 CHF und 15 EUR in bar entwendet haben. Als die Privatperson erwachte, versuchte sie, den Beschuldigten zu stellen. Daraufhin liess er den Laptop fallen und rannte mit dem Portemonnaie aus der Wohnung. Dabei handelte er in der Absicht, sich mit diesem Deliktsgut einen nicht gebührenden Vermögensvorteil zu verschaffen.

Am 7. April 2025 soll der Beschuldigte gegen 14:00 Uhr in Diebstahlsabsicht einen Kleiderladen betreten und ein Paar Sportschuhe im Wert von 74 CHF entwendet haben. Er verstaut sie in seiner mitgeführten Sporttasche und verlässt das Geschäft, ohne für die Schuhe zu bezahlen. Dabei handelte er in der Absicht, sich mit diesem Deliktsgut einen nicht gebührenden Vermögensvorteil zu verschaffen.


	11.12.25
	09:00
	515-2025-9
	Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz gem. Art. 19 Abs. 1 lit c. und d BetmG in Verbindung mit Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG

Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, am 21. Januar 2025, um 17:30 Uhr von der Kantonspolizei Graubünden am Bahnhof Chur mit insgesamt 14 Minigrips Heroingemisch angehalten worden zu sein. Davon hätten enthalten: 
-	3 Minigrips je 4.9 Gramm Heroingemisch mit einem Reinheitsgrad von 22%, entsprechend 3.23 Gramm reines Heroin, und
-	11 Minigrips je 4.8 Gramm Heroingemisch, entsprechend 52.8 Gramm Heroingemisch, mit einem Reinheitsgrad von 10.9%, entsprechend 5.75 Gramm reines Heroin.

Diese Minigrips habe er allesamt zu Verkaufszwecken auf sich getragen. Der Beschuldigte habe zudem CHF 1'100.00 und EUR 170.00 Bargeld in unterschiedlicher Stückelung mit sich getragen. 

Anlässlich der darauffolgenden Hausdurchsuchung am gleichen Tag an seinem Wohnsitz in Walenstadt sei der Beschuldigte ferner im Besitz gewesen von 
-	317 Gramm Heroingemisch mit einem Reinheitsgrad von 21.8%, entsprechend 69.1 Gramm reinem Heroin, 
-	48.5 Gramm Heroingemisch mit einem Reinheitsgrad von 22.5, entsprechend 10.91 Gramm reinem Heroin, und 
-	50 Gramm Streckmittel (Paracetamol)

Dieses Heroin und die Streckmittel habe er allesamt zur Aufbereitung im Hinblick auf den nachfolgenden Verkauf besessen. Ausserdem habe er CHF 7'860.00 Bargeld als Erlös aus vorangegangenem Drogenverkauf besessen. 

Der Beschuldigte habe weiter mindestens 4 bis 5 Mal, zu unbekannten Zeitpunkten, je eine unbestimmte Menge an Heroin an unbekannten Personen im Kanton Graubünden und im Kanton St. Gallen verkauft. Ausserdem habe der Beschuldigte mindestens zweimal, zu einem unbekannten Zeitpunkt insgesamt mindestens 30 Gramm Kokaingemisch an zwei unbekannte Personen im Kanton Graubünden übergeben.


	15.12.25
	14:00
	535-2025-398
	Mehrfacher Diebstahl gemäss Art. 139 Ziff. 1 StGB sowie Hausfriedensbruch gemäss Art. 186 StGB etc.

Der Beschuldigte soll mehrere (teilweise geringfügige) Diebstähle jeweils in Verbindung mit mehreren Hausfriedensbrüchen in Graubünden begangen haben. Er soll dabei in der Absicht, sich einen ihm nicht gebührenden Vermögensvorteil zu verschaffen gehandelt und die entsprechenden Liegenschaften einzig betreten haben, um darin die Diebstähle zu begehen, d.h. gegen den Willen der jeweiligen Hausrechtsinhaber, und somit unrechtmässig. Ebenso habe der Beschuldigte am 29. Januar 2023 einen Personenwagen gelenkt, wobei er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren habe und dabei ein Sachschaden von gesamthaft CHF 5'100.00 entstanden sei. Der Beschuldigte habe das Fahrzeug in angetrunkenem Zustand gelenkt und dies obschon ihm das Strassenverkehrsamt Graubünden den Fahrausweis entzogen habe. Ebenso habe der Beschuldigte unerlaubter Weise ein Fahrzeug entwendet. Der Beschuldigte habe ausserdem mehrfach Betäubungsmittel konsumiert und ohne gültigen Fahrausweis mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren.


	17.12. + 18.12.25
	09:00
	515-2024-46
	Schändung gem. aArt. 191 StGB, Vergewaltigung gem. aArt. 190 Abs. 1 StGB, Ausnützung einer Notlage gem. aArt. 193 Abs 1 StGB, Raufhandel gem. Art. 133 Abs. 1 StGB, Diebstahl gem. Art. 139 Ziff. 1 StGB, etc.




Hinweise:
Aufnahmen von Bild und Ton sind im gesamten Gerichtsgebäude untersagt. 
Die weiteren, im Internet unter www.justiz-gr.ch publizierten Hinweise sind ebenfalls zu beachten. 

Erklärungen:
Die Instanz und das Rechtsgebiet lässt sich aus der Verfahrensnummer aufschlüsseln:
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